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LANDESSCHULRAT FOR 0 I ERb~ERREICH 
A9 - 56/1 - 1990 . J \ . 4010 Linz, 2. A._p_r_i_I ___ 1_9 __ 90 

Bei Antwortschreiben Geschäftszahl, Datum und Gegens dieset SChreib'!ns anführen. 

Präsidium des Nationalrates 
.J 

Parlament 
1010 Wie n 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das 
Schulorganisationsgesetz und das 
Schulzeitgesetz 1985 geändert werden -
Stellungnahme 
Zu GZ. 12.690/38-111/2/90 vom 1. März 1990 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Steingasse 14 2115 
Tel. 0732/272211-Q od. KI. (Durchwahl) 
Hr. SChlefermuller 

/:1 

;;;l \L)CLL ( t-\ 

In der Anlage übermitteln wir Ihnen 25 Ausfertigungen der Stel­
lungnahme zum Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Schulorga­
nisationsgesetz und das Schulzeitgesetz 1985 geändert werden. 

Mit freundlichen Grüßen 

Der Amtsführende Präsident des Landesschulrates 
für Oberösterreich: 

Dr. Riedl eh. 

Beilagen 
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LANDESSCHULRAT FÜR OBERÖSTERREICH 
A~) - 56/1 - 1990 

Bei Antwortschreiben Geschäftszahl. Dntum und Gegenstand dieses Schreibens anführen. 

Bundesministf'rium für 
Cntf'rricht., Kunst. und Sport 

Minoritf'nplatz 5 
1014 Wie n 

Ent.wurf f'inf's Bundf'sgf'setzf's, mit dem das 
Schulorganisationsgesetz und das 
Schulzeitgesetz 1985 geändf'rt werden -
Stf'llungnahme 
Zu GZ. 12.690/38-111/2/90 vom 1. März 1990 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Stp.lngasse 14 2 1. 1 5 
T~I 07321:;122)1-0 o,j KI_~ (Durchwahl) 
tir. :->cnlf'ff'rmunf'r 

Unter Berufung auf ~ 7 Abs. 3 des Bundes-Schulaufsichtsgesetzes 
1962, i.d.g.F., wird zum gegenständlichen Entwurf eines Bundesge­
se t. zes, mi t dem das Schu 1 organ isa ti onsgeset z und das Schu 1 ze i tge­
setz 1985 geändert werden, nachstehende Stellungnahme abgegeben: 

Artikel I: 

§ 21 Abs. 3 letzter Satz sollte lauten: 
Die Schülerzahl, bei welcher ...... in Werkerziehung 15, in 
Geometrischem Zeichnen und in Hauswirtschaft J2 und in Einführung 
in die Informatik IR nicht unterschreiten. 

§ 33 Abs. 3 letzter Satz sollte lauten: 
Die Schülerzahl , bei welcher in Maschinschreiben 25, in 
Werkerziehung 15, in Hauswirtschaft und Kinderpflege 12 und in In­
formatik 1R nicht unterschreiten. 

§ 43 Abs. 2: 
Die Hinzufügung wird sehr begrüßt. 

§ 49 Abs. 2 li t. b: 
Auf die Passage "wenn an ganzjährigen Berufsschulen gleicher Art 
..... höherem Mindestausmaß an Unterricht;" 
Begründung: ]it. b behandelt die lehrgangsmäßige Berufsschule, so­
daß der aUßerorden tl i che Einschub wegge I as sen werden kann, ohne 
daß inhaltlich etwas verloren geht. 

§ 49 Abs. 4: 
Hier soll es bei der bisherigen Regelung bleibe.l, wonach die im 
Lehrplan vorgesehene Zahl der Unterrichtsstunden für die jeweilige 
Schulstufe um nic:ht. mehr als ein Zehntel unterschritten werden 
darf. 
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Begründung: 
F j ne Ab ä n der u n gau f 5 v. H., w i. e sie der ne 11 e F n t wu r f vor s i f' h t , 
verlangt ein Finarbeitungsvolumen, das nicht mehr zu vertreten 
ist, weil es auf dem Rücken der Lehrlinge ausget.ragen wird. 
Wenn z. B. durch schulfreie Arbeitstage (Osterdienstag. Pfingst­
dienstag, Al ]erseelpn, Landespat.ron, Semest.erff'rien usw.) in Ver­
bindung mit. Fejprtag~"n so viel vom IJnterri.cht entfällt, da(1 nicht 
mindest.ens !)O % (neu !)5 ~{.) (jer 1ehn)lanmärHgen Stunden errf'icht 
werdpn, so mu(1 der Schüler einerseits im Bet.rieb die genannten Wo­
chentage arbf'iten und in dpr Berufsschule wegf'n des Entfalles noch 
extra einarlwiten. Das führt jetzt schon zu Schwierigkeiten, die 
sich verdoppeln, Wf'nn nur 5 % df's Untf'rricht.es f'nt.fallen diirff'n. 
Im übr i gpn stimmt die im" Besonderen Te i 1" der Er I äu terungen , (7.. 
7 auf S H) gf'troffene Festst.ellung, daß dif' Herabsf'tzung des 
gesamten Unterrichtsausma(1es bis zum zulässigen Höchst.ma(1 erfolgt, 
im Lf'hrgangsun tf'rr ich t nur für df'n II I. Lf'hrgang durch cl i f' Seme­
sterferien. Die Generalisierung kommt einer Unterstellung gleich. 

Andf'rung des § 75 Abs. ] 1 i t. b: 
Da die HAK-Aufballlf'hrgänge ab 1.991/92 3jährig geführt werden 

Gf'setzestextes so lIen, ist eine f'n t. sprechende Anclf'rung clf's 
erforderlich. 

§ ] 3] b Abs. 2 7.. 2: 
Npben der gf'genstanclsbf'zogenf'n Lernzei t, der 
zeit und der individuellen Freizeit sollte es 
Freizeit gf'bf'n. 

§ 131 bAbs. 27..5: 

indi viduellen Lf'rn­
auch die gf'lenkte 

Df'r Landesschulrat für Obf'röstf'rrf'ich hält claran fest, daß im Bf'':'' 
reich der individuellen Lernzeit und der individuellen Freizeit 
nur der Einsatz von Lf'hrf'r-Erzif'hern vorgf'sehen sf'in soll. 

§ 131 b Abs. 3: 
Einf' Bf'schränkung auf die]. bis R. Schulstuff' solltf' f'S nicht gf'­
ben. Im Bedarfsfall sollte der Schulversuch auch in der Oberstufe 
der AHS gf'führt werdf'n könnf'n. 

§ 1.31 b Abs. 4: 
Dif' stuff'nwf'isf' Übf'rfiihrung df's alten in das neue Modf'll des 
Schul versuches bei gleichzeitigem Auslaufen der besonderen Schul­
versuchsabgf'ltung wird für sinnvoll gehaltf'n. 

Artikel II: 

Df'r If'tztf' Satz solltf' lauten: 
Hierbei darf die Teilungszahl jedoch 12 nicht unterschreiten. 
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Artikel 111: 

§10 Abs. 9 sieht. im neuen Entwurf vor, dar-{ dip Zahl der im Lehr­
plan vorgeserlPnf~n lJnterricht.sstunden um nicht mehr als 5 % unter­
schritten werden dürfpn. 
Diese Änderung wird nicht bpfürworU~t.. Fs soll bei der bisherigen 
Regelung bleibf~n, wonach höchstens ein Z!~hntel entfallen darf. 
Anmerkung: Die Berufsschule ist. die einzige Schul type, in der ein 
Mindestausmaß an IJnt.erricht festgeschrieben wird. Es wäre aus päd­
agogischen Gründen für alle anderen Schultypen heilsam, eine ähn­
liche Regelung zu treffen. 

Artikel IV: 

In Abs. 1 müßte es heißen, daß besondere Leistungen durch Beloh­
nungen abgegolten werden können <gemäß § 19 Gehaltsgesetz> . 

Mit freundlichen Grüßen 

Der Amtsführende Präsident des Landesschulrates 
für Oberösterreich 

Dr. Ried1 eh. 
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